
Landtag von Baden-Württemberg
17. Wahlperiode

1
Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“. 

Drucksache 17 / 3308

Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Finanzen

zu der Mitteilung des Rechnungshofs vom 14. Juli 2022
– Drucksache 17/3008

Denkschrift 2022 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des 
Landes Baden-Württemberg
hier:  Beitrag Nr. 8 –  Einsätze und Ausstattung der Bereit-

schaftspolizei

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen:

I.  Von der Mitteilung des Rechnungshofs vom 14. Juli 2022 zu Beitrag Nr. 8 – 
Drucksache 17/3008 – Kenntnis zu nehmen.

II. Die Landesregierung zu ersuchen,

 1.  sich in Abstimmung mit den anderen Ländern dafür einzusetzen, dass der 
Bund die Haushaltsmittel für die Ausstattung der Bereitschaftspolizeien dem 
tatsächlichen Bedarf anpasst;

 2.  eine vorausschauende, alle Führungs- und Einsatzmittel umfassende Be-
darfsplanung aufzubauen, diese regelmäßig zu aktualisieren und Bedarfe zu 
priorisieren;

 3.  darauf hinzuwirken, dass Bund und Länder gemeinsam Möglichkeiten für 
eine flexiblere, zielgerichtete Bedarfsdeckung erarbeiten;

 4.  im Dialog mit Bund und Ländern auf einen besseren finanziellen Ausgleich 
für Einsätze zur Unterstützung anderer Länder hinzuwirken;

 
 5.  die Einsätze der Bereitschaftspolizei auf deren originäre Aufgaben zu kon-

zentrieren und dafür

  •  die Revierdienstunterstützung als dauerhaftes Personalverstärkungsinstru-
ment sukzessive abzuschaffen,

  •  eine Auflösung der Einsatzzüge bei den regionalen Polizeipräsidien zu prü-
fen und

  •  den Kräfteansatz für die Sicherheitspartnerschaften und die Objektschutz-
maßnahmen zu überprüfen;
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 6.  die Mindestverweildauer für Einsatzkräfte anzuheben und die maximale Ver-
weildauer zu flexibilisieren;

 7.  die Arbeitszeitregelung für die Bereitschaftspolizei an deren Arbeitszeitre-
alität anzupassen;

 8. dem Landtag über das Veranlasste bis 30. September 2023 zu berichten.

22.9.2022

Der Berichterstatter:  Der Vorsitzende:

Dr. Rainer Podeswa  Martin Rivoir

B e r i c h t

Der Ausschuss für Finanzen beriet die Mitteilung Drucksache 17/3008 in seiner 
18. Sitzung, die in gemischter Form mit Videokonferenz stattfand, am 22. Septem-
ber 2022. Als Anlage ist diesem Bericht eine Anregung des Rechnungshofs für eine 
Beschlussempfehlung des Ausschusses an das Plenum beigefügt.

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Finanzen trug vor, über die Bereit-
schaftspolizei bestehe ein Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern. 
Die Länder unterstützten sich bei Polizeieinsätzen gegenseitig. Hierfür solle ein 
gerechter finanzieller Ausgleich erfolgen. Daran „kranke“ es gegenwärtig etwas, 
wie sich aus dem vorliegenden Denkschriftbeitrag des Rechnungshofs eindeutig 
ergebe.

Die baden-württembergische Bereitschaftspolizei setze jährlich rein rechnerisch 
100 Einsatzkräfte ausschließlich für die Unterstützung anderer Länder ein. Das 
Land erhalte dafür zwar eine gewisse Erstattung, trage jedoch die Personalkosten 
von rund 5 Millionen € pro Jahr derzeit selbst. Auch hinsichtlich der Ausstattung 
durch den Bund gebe es noch einiges zu verbessern.

Das Innenministerium weise darauf hin, dass die Einsatzunterstützung für andere 
Länder auf einer Regelung im Grundgesetz beruhe. Der Rechnungshof stelle die-
sen Solidaritätsgedanken nicht infrage, mahne jedoch eine einigermaßen gerechte 
Kostenverteilung an.

Zu den vielfältigen Aufgaben, die die Bereitschaftspolizei wahrnehme, zählten 
auch die Unterstützung anderer Polizeidienststellen sowie Objektschutzmaßnah-
men. Der Rechnungshof frage zu Recht, ob nicht anderweitig für eine ordnungs-
gemäße Ausstattung der Reviere gesorgt werden müsse. Ferner könnten mit dem 
Objektschutz durchaus auch andere beauftragt werden als die Einsatzkräfte der 
Bereitschaftspolizei.

Nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern müssten die Ein-
satzkräfte eine bestimmte Zeit bei der Bereitschaftspolizei verbleiben. In Baden-
Württemberg werde diese Verweildauer nicht immer erreicht. Der Rechnungshof 
empfehle eine Anhebung der Mindestverweildauer. Hierüber scheine noch Diskus-
sionsbedarf zu bestehen.

Ein Abgeordneter der FDP/DVP erklärte, 2020 seien je Einsatzkraft bei der Be-
reitschaftspolizei durchschnittlich über 900 Mehrarbeitsstunden geleistet worden, 
wie er dem Denkschriftbeitrag des Rechnungshofs entnehme. Weiter heiße es da-
rin:

   Damit lag das Mehrarbeitsaufkommen bei mehr als 50 Prozent der Jahresar-
beitszeit. 95 Prozent davon können durch Freizeit ausgeglichen werden.

Insofern interessiere ihn, wie sich das Arbeitszeitmodell für die Bereitschaftspo-
lizei gestalte.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 3308

3

Ein Vertreter des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Migration teil-
te mit, das Ministerium sei dabei, das Arbeitszeitmodell anzupassen, sodass sich 
nicht mehr eine solch hohe Zahl an Mehrarbeitsstunden ergeben könne. Die ak-
tuellen Zahlen müsste er allerdings nachliefern, da er sie gerade nicht parat habe.

Ein Vertreter des Rechnungshofs wies darauf hin, der Rechnungshof habe emp-
fohlen, die Arbeitszeitregelung für die Bereitschaftspolizei realitätsnäher zu ge-
stalten. Damit sei er beim Innenministerium auf offene Ohren gestoßen. Der Rech-
nungshof beobachte die Entwicklung selbstverständlich und sehe die Umsetzung 
auf einem sehr guten Weg.

Für die Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei seien feststehende Arbeitszeiten von 
Montag bis Freitag festgelegt. Tatsächlich erfolgten die Einsätze aber oft auch 
außerhalb dieser Zeiten. Die bisherige Definition der Regelarbeitszeit führe also 
zwangsläufig dazu, dass ein hohes Maß an Mehrarbeitsstunden auflaufe.

Sodann stimmte der Ausschuss dem Beschlussvorschlag des Rechnungshofs 
(Anlage) einstimmig zu.

12.10.2022

Dr. Podeswa
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